
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/1/18 2Ob33/51,
5Ob163/68

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1951

Norm

ABGB §163 F

Rechtssatz

Die Vermutung der ehelichen Geburt (§ 138 ABGB) ist nicht schon dadurch widerlegt, daß der letzte

Geschlechtsverkehr der Ehegattin dreihundertfünf Tage vor der Geburt stattfand, vielmehr muß auch der Reifegrad

des Kindes erhoben werden.
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